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Anträge
der Walstrverliirgnngs - Kommilllon nir Hintauhaltmig einer

Verschwendung des Hachquellenwnlsers.
^ -

1 . An die Bevölkerung ist Namens des Ge -

meinderathes der Appell zu richten , daß sie
mit Rücksicht auf die gegenwärtigen Ver¬

hältnisse , mit dem Hochquellenwasser mög¬
lichst spare und jede Verschwendung ver¬
meide . Dieser Aufruf hätte zu lauten :

Bewohner Wiens !
„ Allbekannt ist d ?r wohlthätige Einfluß ,

welchen die Zuleitung des Hochquellenwassers nach
Wien aus die Gesundheitsverhältnisse aller Theile
der Stadt genommen hat .

In einem Rohrnetz , das gegenwärtig mehr
als 8000 Abzweigungen in die Häuser besitzt,
fließt der labende Quell bis in die unmittelbare
Nähe unserer Wohnstätten und wir Alle empfinden
tagtäglich den Nutzen und die Annehmlichkeit
dieser kommunalen Einrichtung .

Durch die Opfer aller Bewohner der Stadt

zu Stande gebracht , ist die Kaiser Franz Josef -

Hochquellenwasserleitung auch berufen , ihre Wohl -

thaten auf alle einzelnen Theile Wien ' s in gleicher
Weise zu verbreiten .

So lange jedoch der Ausbau der Hochquel¬
lenleitung durch die beabsichtigte Einbeziehung
neuer Quellen nicht vollendet ist, reicht die Er¬
giebigkeit dieser Leitung in den Perioden des
geringeren Wasserzuflusses , namentlich in den
Wintermonaten nicht hin , um den von Jahr zu
Jahr beträchtlich zunehmenden Bedarf zu decken.
Allerdings wäre es möglich , einen Th eil mehrerer
Wiener Gemeindebezirke , für deren Höhenlage die

Druckkraft der Kaiser Ferdinands -Wasserleitung
ausreicht , aus dieser Leitung zu versorgen .

Rücksichten der Billigkeit sprechen jedoch dafür ,
daß bei der Abgabe des Wassers aus der Hoch¬
quellenleitung , wenn nicht Hemmnisse elementarer
Natur oder nicht zu beseitigende technische Schwierig¬
keiten entgegenstehen , eine gleichmäßige Behand¬
lung aller Theile des Gemeindegebietes stattfinde
und daß , um dieß zu ermöglichen , zur Zeit des
Mangels vor Allem eine strenge Regelung und
gleichmäßige Einschränkung des Verbrauches des

Hochquellenwassers eintrete .
Durch behördliche Maßnahmen allein ist an

dieses Ziel nur schwer und nur mit großen Kosten
und in belästigender Weise zu gelangen . Der
Mitwirkung Aller jedoch kann und wird der Er¬
folg nicht fehlen .

Der Gemeinderath der Stadt Wien wendet

sich daher vertrauensvoll an den bei so vielen

Anlässen allseitig bethätigten Gemeinsinn der

Bewohner Wien ' s mit dem dringenden Ersuchen ,
in den Wintermonaten bei Benützung der Hoch¬
quellenwasserleitung die größte Sparsamkeit
walten zu lassen und demnach , wo es nur immer

thunlich ist, jedenfalls aber dort , wo noch Haus¬
brunnen bestehen , das Hochquellenwasser aus¬

schließlich nur zum Trinkbedarfe und zur Berei¬

tung von Nahrungsmitteln , für alle übrigen
Zwecke , insbesondere aber für die Reinhaltung der

Häuser in allen ihren Theilen das Nutzwasser
von Hausbrunnen oder Abfallwasser zu ver¬
wenden und überhaupt jede V ergeudung d es
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Hochquellenwassers als eine gemeinschäd¬
liche Handlung abzustellen .

Nur durch solche Einschränkungen in der
Verwendung des Wassers aus der Kaiser Franz
Jvses -Hvchquellenleitung während des Winters
und nur dann , wenn der Einzelne die Gemein¬
nützigkeit des Unternehmens erfassend , sich der
Gesammtheit unterordnet , wird es möglich sein ,Jedem das wirklich erforderliche Ausmaß vor - ,
züglichen Hochquellenwassers zu bieten .

Der Gemeinderath legt sonach im allgemeinen
Interesse die Aufrechthaltung der geregelten und
ungestörten Benützung der Hochquellenwasserleitung
auch während der Zeit der geringeren Ergiebigkeitder Duellen in die Häude der Bevölkerung und
vertraut ihrer Einsicht , sowie ihrer Hingebung fürdas Wohl der Gemeinde .

Der Gemeinderath hat sich aber auch im
Interesse der Gesammtheit zu mehreren , die Ab¬
gabe des Wassers beschränkenden Verfügungen
während dieser Zeit bestimmt gesunden , welche in
der Kundmachung des Magistrates vom heutigen
Tage enthalten sind .

Da von der genauen Durchführung dieser
Maßregeln zunächst die Unterlassung weiterer Be¬
schränkungen im Wasserbezuge abhängt , so rechnetder . Gemeinderath mit Zuversicht auf die allseitige
kräftige Unterstützung dieser Maßregeln , währenddie Stadtbehörde selbst zum Wohle Aller aufder genauen Durchführung derselben bestehenund jede Wasserverschwendung durch ihre Organe
strengstens überwachen wird . "

2 . Vom Tage der in dem Aufrufe an die
Bevölkerung erwähnten magistratischen Kund¬
machung anfangend , haben bis aus Weiteres
die folgenden Abänderungen der Bestim¬
mungen über die Abgabe des Wassers ddo .10 . Juli 1876 zu gelten :

u) „ Die Bestimmung des Z . 1 der citirten
Kundmachung , wornach bei der Erhebungder für den normalen Bedarf eines Hauses
gelieferten Wassermenge eine Mehrverwendungbis zu 10 "/o des normalen Ausmaßes von
täglich Eimer für jeden Einwohner
außer Rechnung zu lassen ist, wird für die
Monate November , Dezember und Jänner ,Februar , März jeden Jahres außer Kraft
gesetzt, daher schon im gegenwärtigen Winter
vom heutigen Tage an dieses lOo/Jge !

Ueberquantum nicht mehr außer Rechnung
gelassen wird und der für den normalen
Bedarf bestehende Preis nur für das Aus¬
maß von Eimer per Einwohner und
Tag ohne Zugestehung eines unentgeltlichen
Ueberquantums gerechnet wird .

d ) Für jedes Wasserquantum , um welches in
dieser Zeit mehr verbraucht wird , als fin¬
den normalen , außergewöhnlichen oder indu¬
striellen Bedarf zugetheilt wurde , sind vom
heutigen Tage an in den genannten Mo¬
naten 3 Kreuzer per Eimer zu entrichten ,
so daß für den nicht angemeldeten Verbrauch
in den Wintermonaten um 2 Kreuzer mehr
zu bezahlen ist , als es bisher nach ß . 23 der
bezüglichen Bestimmungen der Fall war .

e) In jenen Häusern , in welchen die Vergeu¬
dung von Hochquellenwasser konstatirt wurde ,
ist die Absperrung der Stockwerksleitungen
und der Leitungen zu den Pissoirs , Aborten
und Waschküchen auf Gefahr und Kosten
des Hauseigenthümers , eventuell mit An¬
wendung der gesetzlichen Zwangsmittel vor¬
zunehmen und sind die Wasserausläufe zu
ebener Erde und im Erdgeschosse so weit zu¬
rückzustellen , daß daselbst das angemeldete
Ouautum nur mit verdünntem Strahle zum
Ausflusse gelangen kann .

ci) Jenen Parteien , welche einen Wasserbezug
für den außergewöhnlichen Bedarf ange¬
meldet haben , kann derselbe , wenn die Ver¬
hältnisse es erheischen, in den genannten
Monaten zu jeder Zeit eingestellt werden .

Denselben wird jedoch, wenn die Si -
stirung der Wasserabgabe durch mehr als
48 Stunden andauert , über ihr Ersuchen
von den bereits berichtigten Wassergebühren
jener Betrag zurückgezahlt , welcher auf die
Dauer der Einstellung der Wasserabgabe
entfällt .

e ) Den Wasserabnehmern für den außergewöhn¬
lichen oder industriellen Bedarf wird ge¬
stattet , diese Wasserlieferung auch für das
laufende Quartal sofort abzumelden .

In einem derartigen Falle werden dem
Abnehmer nur jene Gebühren in Rechnung
gestellt , welche auf den Wasserbezug bis zum
Tage der erfolgten Abmeldung entfallen und
wird der über den Tag der Abmeldung vor¬
ausbezahlte Betrag zurückerstattet .

"
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3 . Das Projekt des Stadtbauamtes , daß in
Theilen des I ., II ., VI . und IX . Bezirkes
ein separates Rohrnetz gelegt werde zur !
Speisung von öffentlichen Auslaufbrunnen
mit Hochquell -Wasser während der Zeit
des geringen Wasserzuflusses , werde abge¬
lehnt .

4 . Während der Zeit des geringen Wasserzu¬
flusses sind nur mehr die in den vom Bau¬
amte angefertigten Bezirksplänen ersichtlich
gemachten Auslaufbrunnen — und zwar
mit dem auf täglich 200 Eimer reduzirten
Wasserausflusse — zu belassen . Die übrigen
öffentlichen Auslaufbrunnen aber sind während
dieser Zeit zu sperren .

Die Wasserversorgungs -Kommission gibt sich
ferner die Ehre zur Kenntniß zu bringen :

1 . Daß sie den Magistrat beauftragt hat :
a ) Die nothwendigen Aenderungen an dem Re¬

gulativ d . i . der Kundmachung vom 10 . Juli
1876 über die Abgabe von Wasser aus der

Kaiser Franz Josef - Hochquellen - Wasser¬
leitung zu beantragen .

d ) Wegen Anschaffung der noch nothwendigen
Wassermesser Bericht zu erstatten .

2 . Daß sie das Stadtbauamt beauftragt hat :

u ) Ein Programm auszuarbeiten und binnen
14 Tagen vorzulegen , auf Grund dessen
eine Preisausschreibung für einen rationellen

Absperr - Hahn , welcher sowohl bei Haus -

als öffentlichen Brunnen zur Verhinderung
der Wasservergeudung anzubringen wäre ,

! stattfinden soll .
k ) Vorschläge zu erstatten , wie im Falle der

Abnahme des Wasserzuflusses unter das
Quantum von 400 .000 Eimer täglich dem
Grundsätze einer möglichst gleichen Ver¬

keilung des Hochquellwassers in allen Be¬

zirken Rechnung getragen werden kann , und

dießfalls ein Projekt sammt Kostenüber¬
schlägen vorzulegen .

e) Rücksichtlich der oberhalb des ersten Aus¬

laufes anzubringenden Absperrhähne in jenen
Häusern , in welchen das Wasser in die

i Stockwerke geleitet wird , entsprechende An¬

träge zu stellen .
ck) Wegen probewejser Einführung der inter -

mittirenden Speisung , d . i . periodischer
Sperrung der Rohrleitung , detailirten Vor¬

schlag zu erstatten .
e ) Die bereits angekausten 25 Stück Absperr -

« Ventile nach dem System der Firma Stefan
Jaschka L Sohn einzuschalten , und mit den¬

selben Versuche zu machen .
Endlich bringt die Wasserversorgungs - Kom¬

mission noch zur werthen Kenntniß :
Daß die Anträge wegen Vergrößerung der

! bestehenden Wasser -Reservoirs demnächst erstattet

^ werden , da das mit der Prüfung der Pläne
betraute Konnte seine Aufgabe beendet hat , und

daß die Kommission bemüht ist , die Beschlüsse ,
welche der geehrte Gemeinderath wegen Einleitung
neuer Quellen (Hölllnthalquelle und der Quellen

' im Naßthale ) gefaßt hat , durchzusühren .

Verlag des Gemeinderath -Präsidiums . Druck von I . B . Wallishausser in Wien .
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